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Spruch der Woche 
 

Frage nicht, 

was die Zukunft bereit hält 

und nimm jeden Tag als Geschenk. 
 

 

  
 

 

Gemeindeverwaltung Ahorn 
 

Telefon: 06296 9202-0 

E-Mail: info@ahorn.eu 

 mitteilungsblatt@ahorn.eu 

Internet: www.ahorn.eu 

 

Sprechstunden: 

Montag – Freitag: 08:00 – 12:00 Uhr 

Donnerstag: 14:00 – 18:00 Uhr 
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AMTLICHE NACHRICHTEN 
 

Bericht aus der Gemeinderatssitzung vom 27.01.2026 
 

TOP 1: Bekanntgaben / Termine 

BM Czernin teilte mit, dass keine Bekanntgaben zu verkün-
den sind. 
 

Beschlüsse aus der nichtöffentlichen Sitzung  
vom 11.12.2025 gab es keine. 
 

Die nächsten Gemeinderatssitzungen sind für Dienstag, den 
24.02.2026 um 19:00 Uhr und Dienstag den 24.03.2026 um 
19:00 Uhr vorgesehen.  

 
TOP 2: Haushalt 2026 

2.1 Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2026 
2.2 Finanzplan 2025 - 2029 
 
BM Czernin bedankte sich bei Rechnungsamtsleiter (RL) 
Gramlich für die Erstellung des Haushaltes und ging kurz auf 
die geplante Kreditermächtigung ein. Zwar würde dies eine 
Erhöhung der Pro-Kopf-Verschuldung bedeuten, allerdings 
ist dies nicht negativ zu werten. Die Kommune investiert viel 
Geld in die kommunale Infrastruktur, insbesondere in die Bil-
dung und Betreuung sowie die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung. Zudem gibt es Faktoren die außerhalb des Ein-
flussbereichs der Gemeinde liegen, was die finanzielle Aus-
gangslage weiter verschlechtert. Mutige Investitionen sind 
auch weiterhin notwendig um die Gemeinde in eine gute Zu-
kunft zu führen. Anschließend ging RL Gramlich näher auf 
den Haushalt ein und erläuterte die kommunale Doppik mit 
den drei Komponenten Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie 
der Bilanz. In den vergangenen Haushaltsjahren wurden 
große Investitionen begonnen. Neben der Präsentation der 
ordentlichen Erträge und Aufwendungen setzte er den 
Schwerpunkt seiner Ausführungen in der Darstellung des 
Mechanismus des Finanzausgleichs (FAG). Eine hohe Steu-
erkraft bewirke zwei Jahre später höhere Auszahlungen im 
FAG. Schlüsselzuweisungen sinken, bei der Kreisumlage 
wurde der Hebesatz von 34 % im Jahr 2025 auf 35,35 % für 
2026 erhöht, was ebenfalls zu Mehrausgaben führt. Voraus-
sichtlich 2027 droht der Verlust des Status „Sockelgarantie-
Gemeinde“. Dies bedeutet den Verlust des Anspruches auf 
Mehrzuweisung aus dem FAG, hat negative Auswirkungen 
auf den Erhalt von Mitteln aus dem Ausgleichstock und be-
wirkt letztendlich eine geringere Kommunale Investitionspau-
schale. In 2026 und den folgenden Haushaltsjahren wird das 
hohe Kostenniveau bestehen bleiben. Große Investitionen 
werden abgeschlossen bzw. laufen weiter. Die Gemeinde 
wird Ersparnisse zum Einsatz bringen müssen, was eine 
Verringerung der Liquidität bedeutet. Darlehen müssen auf-
genommen werden. RL Gramlich stellte die wichtigsten Ein-
nahmepositionen im Ergebnishaushalt, bei denen es sich um 
Steuern, Abgaben sowie Zuweisungen und Zuwendungen 
handelt, vor. Die ordentlichen Erträge betragen 8.467.854 €. 
Im Anschluss erläuterte er Personalaufwendungen, Aufwen-
dungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Trans-
feraufwendungen, wie beispielsweise die FAG- und 
Kreisumlage. Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich 
auf 8.306.400 €, sodass noch ein ordentliches Ergebnis in 
Höhe von 161.455,00 € erreicht werden. Der Trend gehe 
nach unten und das ordentliche Ergebnis falle 2027 voraus-
sichtlich in den roten Bereich. 
 

Als nächstes wurde der Finanzhaushalt, sowie der Finanz-
plan 2025-2029 präsentiert. Die Gemeinde erhält noch aus-
stehende Zuschüsse für die Erweiterung des Lernhaus 
Ahorn und die Sanierung der Festhalle Hohenstadt. Auch die 
Kindergärten Schillingstadt und Eubigheim, das Feuerwehr-
haus Berolzheim, sowie das HLF 10 werden bezuschusst. 
Für diese Projekte fallen allerdings auch enorme Ausgaben 
an. Der Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätig-
keit beträgt für 2026 daher 2.823.600 €. Der geplanten Kre-
ditaufnahmen für Investitionen liegen bei 1.000.000 €. Ob 
tatsächlich Kredite in dieser Höhe aufgenommen werden 
müssen, werde sich im Laufe des Jahres zeigen. Nach Ab-
zug der Tilgungen beträgt der Finanzierungsmittelüber-
schuss der Kredite 901.000 €. Unterm Strich nimmt der Zah-
lungsmittelbestand um 1.348.333 € ab, wodurch sich die li-
quiden Mittel deutlich verringern. Die mittelfristigen Finanz-
planung beinhaltet die Infrastruktur wie Kanalsanierungen, 
den Sozialbereich sowie die öffentliche Sicherheit. Der Ab-
wasserzweckverband Kirnautal wurde gegründet um ge-
meinsam mit den Kommunen Rosenberg und Walldürn eine 
Abwasserentsorgung auf den Weg zu bringen, die den neu-
esten gesetzlichen Anforderungen entspricht. Die Netto-In-
vestitionskosten der Gemeinde liegen im Finanzplanungs-
zeitraum bei ca. 6,15 Millionen €. In der mittelfristigen Fi-
nanzplanung sind nach derzeitigen Prognosen weitere Kre-
ditaufnahmen erforderlich. Darauffolgend zeigte RL Gram-
lich eine Übersicht über die Pro-Kopf-Verschuldung, die am 
Ende des Jahres bei 703,00 € liegen wird. Zu guter Letzt ging 
er die Haushaltssatzung durch und sagte, dass der Haushalt 
2026 nun der Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung 
vorgelegt werde. 
 

Beschluss: Der Gemeinderat beschloss einstimmig, die 
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2026 und die Finanz-
planung 2025 bis 2029.  

 
TOP 3: Sanierung und Anbau Kindergarten Schilling-

stadt  

Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßte BM Czernin die 
Leiterin des Kindergartens Schillingstadt Frau Schrodt.  
 

BM Czernin wurde in der Gemeinderatssitzung am 
11.12.2025 zur Vergabe der Dachabdichtungs-, Maler- und 
Trockenbau-, Estrich- und Elektroarbeiten ermächtigt. 
 

3.1 Bekanntgabe über die Vergabe der Dachabdich-
tungsarbeiten  
 

Die Vergabe der Dachabdichtungsarbeiten erfolgte freihän-
dig. Es wurden drei Angebote eingeholt. Das günstigste An-
gebot lag minimal über der Kalkulation. BM Czernin zeigte 
den Preisspiegel. 
 

Die Vergabe erfolgte freihändig an die Firma Johannes Ott 
aus 74746 Höpfingen zum Bruttoangebotspreis i.H. von 
7.413,70 €. 
 

Beschluss: Der Gemeinderat nahm Kenntnis. 
 
3.2 Submissionsergebnis Maler-/Trockenbauarbeiten 
 

Die Submission für die Maler- und Trockenbauarbeiten fand 
am Donnerstag, den 18.12.2025 um 14:00 Uhr statt. Die 
Ausschreibung erfolgt beschränkt, sechs Firmen wurden an-
geschrieben, zwei haben ein Angebot abgegeben.  
Das günstigste Angebot lag über der Kostenberechnung.  
BM Czernin zeigte den Preisspiegel. 
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Die Vergabe erfolgte an die Firma Maler Schmitt GmbH aus 
74706 Osterburken zum Bruttoangebotspreis i.H. von 
81.972,91 €. 
 

Beschluss: Der Gemeinderat nahm Kenntnis. 
 
3.3 Submissionsergebnis Estricharbeiten  
 

Die Submission für die Estricharbeiten fand am Donnerstag, 
den 18.12.2025 um 14:30 Uhr statt. Die Ausschreibung er-
folgte beschränkt, sieben Firmen wurden angeschrieben, 
sechs haben ein Angebot abgegeben.  
Das günstigste Angebot lag knapp über dem Kostenrahmen. 
BM Czernin zeigte den Preisspiegel. 
 

Die Vergabe erfolgte an die Firma Fürst GmbH aus 74821 
Mosbach zum Bruttoangebotspreis i.H. von 30.156,09 €. 
 

Beschluss: Der Gemeinderat nahm Kenntnis. 
 
3.4 Submissionsergebnis Elektroarbeiten 
 

Die Submission für die Elektroarbeiten fand am Montag, den 
22.12.2025 um 14:00 Uhr statt. Die Ausschreibung erfolgte 
beschränkt, sieben Firmen wurden angeschrieben, vier ha-
ben ein Angebot abgegeben.  
Das günstigste Angebot lag innerhalb des Kostenrahmens. 
BM Czernin zeigte den Preisspiegel. 
 

Die Vergabe erfolgte an die Firma Elektro Frank aus 97980 
Bad Mergentheim zum Bruttoangebotspreis i.H. von 
358.530,54 €. 
 

Beschluss: Der Gemeinderat nahm Kenntnis. 

 
TOP 4: Anhörung als Nachbargemeinde gemäß § 2 

Abs. 2 BauGB 

Die Bauleitpläne benachbarter Gemeinden sind aufeinander 
abzustimmen. Dabei können sich Gemeinden auf die ihnen 
durch Ziele der Raumordnung zugewiesenen Funktionen so-
wie auf Auswirkungen auf ihre zentralen Versorgungsberei-
che berufen.  
 

Folgende Pläne wurden im Rahmen der Sitzung erläutert, 
wobei die Belange der Gemeinde Ahorn aber nicht berührt 
werden:  
 

4.1 24. Änderung des Flächennutzungsplans 2030 zur Be-
bauungsplanänderung Knorracker – 1. Änderung, Frühzei-
tige Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit  
§ 3 Abs. 1 BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB, Gemeindeverwal-
tungsverband Hardheim-Walldürn 
 

4.2 23. Änderung des Flächennutzungsplans 2030 zum Be-
bauungsplan AGRI-PV Wettersdorf, Frühzeitige Beteiligung 
nach § 4 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 3 Abs. 1 BauGB 
und § 2 Abs. 2 BauGB, Gemeindeverwaltungsverband Hard-
heim-Walldürn. 
 

4.3 Bebauungsplan „Schmittenäcker“ in Hardheim-Ge-
richtstetten, Frühzeitige Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB 
in Verbindung mit § 3 Abs. 1 BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB. 

 
TOP 5: Bauanträge 

BM Czernin teilte mit, dass bis Sitzungsbeginn keine neuen 
Bauanträge eingegangen sind. 
 

Beschluss: Der Gemeinderat nahm Kenntnis. 

 

TOP 6: Fragen 

6.1 der Bürger  
 

Ein Bürger erkundigte sich nach der Nachnutzung der Feu-
erwehrräumlichkeiten in Berolzheim, wenn die Feuerwehr 
Berolzheim in den Neubau umgezogen ist und fragte ob hier 
Mittel im Haushalt eingestellt seien. BM Czernin antwortete, 
dass es hier bereits mehrere Anfragen gibt. Erst wenn der 
Umzug erfolgt ist, wird darüber entschieden. Auch Mittel für 
eine mögliche Sanierung des Rathauses sind in der mittel-
fristigen Finanzplanung enthalten.   
 

Ein Bürger monierte den Abholturnus der gelben Tonne über 
den Jahreswechsel und möchte wissen, ob der Turnus zur 
Leerung verkürzt werden kann, da ein Vier-Wochen-Intervall 
zu lang ist. 
BM Czernin dankte für den Hinweis und teilte mit, dass er 
dies gerne im Landratsamt anbringen wird. Der Abholrhyth-
mus wurde im Vorfeld der Einführung im Kreistag erörtert 
aber aufgrund zu hoher Kosten abgelehnt. Ggf. kann hier 
aber noch eine Evaluierung hinsichtlich des Abfuhrrhythmus 
erfolgen.  
 

6.2 der Gemeinderäte und Ortsvorsteher  
 

Es gab keine Fragen der Gemeinderäte und Ortsvorsteher.  
 

GR Heckmann bedankte sich bei RL Gramlich für die ver-
ständliche Erläuterung des Haushalts und der Finanzpla-
nung, sowie der investierten Zeit. 
 

 

Öffnungszeiten Rathaus 
 

Das Rathaus Eubigheim ist am Dienstag, 10.02.2026 ab 

11:00 Uhr geschlossen. 
 

 
 

Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht  
in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Wahl zum Landtag am 
08.03.2026 
 

Die öffentliche Bekanntmachung ist auf der Homepage der 
Gemeinde Ahorn www.ahorn.eu unter „Öffentliche Bekannt-
machungen“ eingestellt. 
 

Zusätzlich ist sie auf der Seite 13 dieses Mitteilungsblattes 
veröffentlicht. 
 

 
 

Sprechstunden des Kreisbaumeisters 
 

Die nächste Sprechstunde von Kreisbaumeister Stefan 

Kordmann findet am Donnerstag, 19.03.2026 im Rathaus 
in Eubigheim (Besprechungszimmer OG) statt. 
Wenn Sie Fragen bezüglich eines Bauvorhabens haben, 
vereinbaren Sie bitte einen Termin. 
 

Tel. 06296 9202-10, E-Mail: info@ahorn.eu  
 

 
 

Gemeindekasse Ahorn 
 

Zum 15.02. ist die erste Grundsteuerrate für 2026 sowie 
die Gewerbesteuervorauszahlung zur Zahlung fällig.  
Die Hundesteuer ist am 16.02.2026, für das Jahr 2026, zur 
Zahlung fällig. Ein gesonderter Bescheid ergeht nicht. 
Steuerschuldner, die nicht am Abbuchungsverfahren teil-
nehmen, überweisen den Betrag bitte unter Angabe des Bu-
chungszeichens auf eines unserer Konten. 
 

http://www.ahorn.eu/
mailto:info@ahorn.eu
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Wahlscheinantrag bequem per Internet oder QR-Code 
 

Zur Landtagswahl am 08.03.2026 können Wahlscheine ne-
ben den herkömmlichen Beantragungsarten persönlich oder 
schriftlich (Telefax, E-Mail) auch durch sonstige dokumen-
tierbare Übermittlung in elektronischer Form beantragt wer-
den (§ 19 Abs. 1 Landeswahlordnung). Wir bieten für Sie zur 
Wahl die Beantragung eines Wahlscheines per Internet auf 
unserer Homepage (www.ahorn.eu) an.  
 

Beim Aufruf des Links https://briefwahl.komm.one/intelliform/ 
forms/komm.one/km-ewo/pool/wahlscheinantrag/bw-west/ 
wahlscheinantrag_neu/index?ags=08128138 erhalten Sie 
ein Erfassungsformular für Ihre Antragsdaten. Ihnen steht es 
offen, sich die Unterlagen nach Hause oder an eine abwei-
chende Versandanschrift senden zu lassen.  
 

Alternativ können Sie Ihren Wahlscheinantrag auch mit Ih-
rem Mobilgerät über den QR Code auf der Rückseite der 
Wahlbenachrichtigung aufrufen. Ihre Daten werden hier be-
reits angezeigt, beim Familiennamen nur der Anfangsbuch-
stabe gefolgt von einem *. Sie erfassen nur Ihr Geburtsda-
tum und bei Bedarf eine abweichende Versandanschrift. 
 

Ihre Antragsdaten werden verschlüsselt über das Internet in 
eine Sammeldatei zur Abarbeitung übertragen. Sollten Ihre 
Antragsdaten nicht mit unserem dialogisierten Wählerver-
zeichnis übereinstimmen, erhalten Sie automatisch einen 
Hinweis. 
 

Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen werden Ihnen 
anschließend per Post / Amtsboten zugestellt. 
 

Sollten Sie Ihre Wahlbenachrichtigung nicht vorliegen ha-
ben, können Sie auch formlos per E-Mail an info@ahorn.eu 
einen Wahlschein beantragen. In diesem Fall müssen Sie Ih-
ren Familiennamen, Ihren Vornamen, Ihr Geburtsdatum und 
Ihre Wohnanschrift angeben. 
 

Bei Fragen zum Antragsverfahren wenden Sie sich bitte an 
das Bürgerbüro, Tel.:06296 9202-0, E-Mail: info@ahorn.eu. 
 

 
 

 

Landtagswahl 08.03.2026: Schablonen für sehbe-
hinderte und blinde Menschen 
 

Zur Wahl der Abgeordneten des 18. Landtags von Baden-
Württemberg am 08.03.2026 sind alle Wahlberechtigten zur 
Stimmabgabe aufgerufen. Wie kann die Stimme unabhängig 
von fremder Hilfe abgegeben werden, wenn man so schlecht 
sieht, dass man den Stimmzettel selbst nicht lesen kann?  
Zur gleichberechtigten Teilnahme an der Landtagswahl bie-
ten die Blinden- und Sehbehindertenverbände kostenlos die 
Zusendung von sogenannten Stimmzettelschablonen an.  
Die Stimmzettelschablone wird auf den Stimmzettel gelegt. 
Die Felder für das „Kreuzchen“ sind in der Schablone ausge-
spart. Auf der Schablone sind in großer tastbarer Schrift Er-
läuterungen angebracht. Zusammen mit der Schablone wird 
- ebenfalls kostenlos - eine Audio-CD ausgeliefert. Die CD 
kann mit handelsüblichen CD-Playern abgespielt werden. 
Auf dieser CD wird die Benutzung der Schablone erklärt. Au-
ßerdem wird der Inhalt des Stimmzettels vollständig aufge-
sprochen und auch darauf hingewiesen, falls eine entspre-
chende Lochung nicht mit einem Wahlvorschlag belegt ist.  
Sind Sie selbst stark seheingeschränkt? Kennen Sie Perso-
nen, die sich für dieses Angebot interessieren? Dann fordern 
Sie die Schablone und eine Audio-CD mit der Aufsprache 
des Inhalts des amtlichen Stimmzettels kostenlos bei den 
Blinden- und Sehbehindertenverbänden an unter Telefon: 
0761/36122. 
 

 

 
 

Räum- u. Streupflicht 
 

Die Straßenanlieger haben innerhalb der geschlossenen 
Ortslage insbesondere die Gehwege zu reinigen, bei 
Schneeanhäufungen zu räumen sowie bei Schnee- u. Eis-
glätte zu bestreuen. Straßenanlieger sind die Eigentümer u. 
Besitzer (z. B. Mieter u. Pächter) von Grundstücken, die an 
einer Straße liegen oder von ihr eine Zufahrt oder einen Zu-
gang haben. Gemäß der Satzung sind die Straßenanlieger 
verpflichtet, innerhalb der Ortslage die Gehwege oder, falls 
nicht vorhanden, die entsprechende Fläche am Fahrbahn-
rand in einer Breite von 1,50 Meter ab 7.00 Uhr (sonntags 
ab 8.00 Uhr) bis 20.00 Uhr bei Schneehäufungen zu räu-
men u. bei Schnee- u. Eisglätte zu streuen.  
Sand, Splitt oder Asche sind erlaubt / Salz nur bei Eisregen. 
Fahrzeuge sollten während der Zeit des Winterdienstes 
nicht auf der Straße abgestellt werden, damit die Räumfahr-
zeuge nicht behindert werden. 
 

Die Räum- u. Streupflicht für Eigentümer, die von der 
Straße durch eine im Eigentum der Gemeinde stehende 
unbebaute Fläche getrennt sind, wird im Straßengesetz 
für Baden-Württemberg (§ 41 Beleuchtungs-, Reini-
gungs-, Räum- u. Streupflicht) geregelt:  
(Auszugsweise) 
Als Straßenanlieger gelten auch die Eigentümer u. Be-
sitzer solcher Grundstücke, die von der Straße durch eine 
im Eigentum der Gemeinde stehende unbebaute Fläche 
getrennt sind, wenn der Abstand zwischen Grundstücks-
grenze u. Straße nicht mehr als 10 Meter beträgt. 
 

Die Satzung über die Räum- u. Streupflicht in der Gemeinde 
Ahorn kann unter www.ahorn.eu eingesehen werden. 
 

 
 

Der Schnee darf beim Räumen der Gehwege 
nicht auf die Straße geworfen werden.  
Bei Nichteinhalten dieses Verbotes droht dem 
Verursacher eine Ordnungsstrafe. Außerdem 
müssen sie für Schäden bei Unfällen haften.  
 

 
 

INFO - SERVICE 
 
 

Abfuhrzeiten Altpapier  

06.02.2026: Schillingstadt 
27.02.2026: Berolzheim/Buch/Eubigheim/Hohenstadt 
 

 
 

TÜV SÜD Auto und Service GmbH  
Prüftermine des Service Center Bad Mergentheim: 
- jeden Dienstag bei der Fa. KFZ Blanasch in Berolzheim 
- jeden Mittwochvormittag bei der Fa. G+G Autoklinik  

in Eubigheim 
 

DEKRA Automobil GmbH 
Prüftermine der Prüfstation Bad Mergentheim: 
- jeden Donnerstag bei der Fa. KFZ Blanasch in Berolz-

heim 
 

GTÜ Vertragspartner Brandl Engineering GmbH 
- jeden Montag bei der Fa. KFZ Blanasch in Berolzheim 
 

http://www.ahorn.eu/
https://briefwahl.komm.one/intelliform/forms/komm.one/km-ewo/pool/wahlscheinantrag/bw-west/wahlscheinantrag_neu/index?ags=08128138
https://briefwahl.komm.one/intelliform/forms/komm.one/km-ewo/pool/wahlscheinantrag/bw-west/wahlscheinantrag_neu/index?ags=08128138
https://briefwahl.komm.one/intelliform/forms/komm.one/km-ewo/pool/wahlscheinantrag/bw-west/wahlscheinantrag_neu/index?ags=08128138
mailto:info@ahorn.eu
mailto:info@ahorn.eu
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Information, Beratung 

und Auskunft über 

 Renten 
 Medizinische Rehabilitation 
 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben  
 Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner 
 Versicherungsfragen 

In allen Fragen der gesetzlichen Rentenversicherung werden 

Auskünfte erteilt und Beratungen durchgeführt. 

Datum: Dienstag, 03.03.2026 

Uhrzeit: 08:30 – 12:00 Uhr / 13:00 – 15:30 Uhr 

Ort: Rathaus Ahorn-Eubigheim 

Zimmer: Rathaussaal (Erdgeschoss) 

Terminvereinbarung unter: 09341 / 9217-0 
Halten Sie ihre Sozialversicherungsnummer bereit. 

Bitte bringen Sie Ihren Personalausweis/Reisepass, 
Ihre Versicherungsunterlagen u. Schreibmaterial mit. 

 
 

Umweltmobil sammelt Problemabfälle ein  
– Sonderaktion des AWMT 
 

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Main-Tauber-Kreis (AWMT) 
sammelt schadstoffhaltige Problemabfälle aus privaten 
Haushalten im Rahmen einer Sonderaktion ein. Hierfür 
kommt das Umweltmobil in alle Städte und Gemeinden 
des Landkreises. Industrie, Handel und Gewerbe sind je-
doch gesetzlich verpflichtet, ihren Sondermüll auf eigene 
Kosten durch Spezialfirmen entsorgen zu lassen. 
 

Termine in Ahorn: 
 

• Mittwoch, den 11.02.2026 von 9.00 – 9.30 Uhr  
in Buch am Schwimmbadparkplatz  

 

• Mittwoch, den 11.02.2026 von 10.15 – 11.15 Uhr  
in Eubigheim am freien Parkplatz am Bahnhof  

 

Nähere Informationen finden Sie im Abfallkalender, bei der 

Abfallberatungshotline Tel. 09341/82-4002 sowie im Internet 

unter: https://www.main-tauber-kreis.de/Landratsamt/Ser-

vice/Abfallwirtschaft/Schadstoffmobil 
 

 
 

Kühlgerätesammlung in der Gemeinde Ahorn 
Nächster Termin:  26.02.2026  –  Sammlung Ortsteile 
 

Jeder Haushalt kann einmal im Jahr seine Kühlgeräte von 
der Gemeindeverwaltung abholen lassen. Die Kühlgeräte 
müssen am Tag der Abholung ab 8 Uhr am Grundstück 
bereitstehen. Sie werden durch den Bauhof abgeholt.  
 

Anmeldung mit folgenden Angaben bis 20.02.2026:  
Vorname, Nachname, Anschrift, Telefon/Email  
an Email: info@ahorn.eu  oder  Fax: 06296/9202-20 
   

 
 

Überprüfung von landwirtschaftlichen Zugma-
schinen gemäß § 29 StVZO 
 

Der TÜV Buchen führt am Samstag, den 07.03.2026 die 
Überprüfung für Zugmaschinen und ungebremste PKW-
Anhänger zu folgenden Terminen durch: 
 

09.00 - 10.00 Uhr  ehem. Lagerhaus Eubigheim 
10.15 - 11.15 Uhr  ehem. Volksbank Schillingstadt 
 

 
 
 

FAMILIENNETZWERK  
BOXBERG - AHORN 
 

Rathaus Eubigheim 
Sitzungssaal, OG 
 

Sprechstunde Allgemeine Sozialberatung: 
Wann: Donnerstag, 19.02.2026, von 15:00 – 16:30 Uhr 

 Weitere Termine sind auf Anfrage möglich. 
Kontakt: renate.geiger@diakonie.ekiba.de,  07931 4816980 
 

Sprechstunde Koordination Familiennetzwerk 
Gesprächstermine sind nach vorheriger Vereinbarung möglich.  
Kontakt: franziska.schindler@diakonie.ekiba.de 
 Tel. 07930 990103,  0171 9122586 
 

Erziehungsberatung: Termine sind derzeit nur auf Anfrage möglich. 
Jelisa Brunner (j.brunner@caritas-tbb.de, Tel. 09341 92201024) 
 

Schwangerschafts- u. Schwangerschaftskonfliktberatung 

Termine sind derzeit nur auf Anfrage möglich. Andrea Hausch  
(andrea.hausch@diakonie.ekiba.de, Tel. 07931 4816980) 
 
 

Auch Beratungen mit den Kooperationspartnern finden entsprechend 
den Aushängen sowie nach Vereinbarung vor Ort statt. Die Kontakt-
daten und Sprechzeiten der Kooperationspartner finden Sie auf den 
aktuellen Aushängen vor Ort sowie auf der Internetseiten des Diako-
nischen Werkes im Main-Tauber-Kreis (www.diakonie-tbb.de) u. der 
Gemeinde Ahorn (https://www.gemeindeahorn.de/leben-und-woh-
nen/gesundheit-und-soziales/familiennetzwerk+boxberg-ahorn). 
 

 

Veranstaltungen Familiennetzwerk Boxberg - Ahorn: 
 

➢ Treff Tisch Boxberg  
1. Mittwoch im Monat, 15 bis 16:30 Uhr, Bäckerei Weber 
3. Mittwoch im Monat, 15 bis 16:30 Uhr, LVB Bäckerei 

➢ PC- u. Handyfragestunde (monatlich) 
15-16 Uhr, Medien- u. Kulturzentrum 

➢ Kids-Treff: Ein Angebot für Kinder zwischen 6 u. 10 Jahren. 
Spielen, Basteln, Outdoor u. mehr. im Ev. Gemeindehaus 
Schillingstadt. Wir suchen Ehrenamtliche! 

➢ Krabbelgruppe (0 bis 3 Jahre, 14-tägig, mittwochs von 9:30 
bis 11:00 Uhr im Ev. Gemeindehaus Schillingstadt)  

➢ Kreativtreff, letzter Freitag im Monat, 16:30 – 19 Uhr  

nächster Termin: 27.02.2026 – Lesezeichen basteln 

➢ Workshop Sturzprophylaxe am 25.02.2026 
von 14.30 – 16 Uhr in Boxberg  

 
 

Hinweise zu Veranstaltungen des Familiennetzwerks fin-
den Sie ebenfalls auf den o.g. Internetseiten.  
 

AUFRUF: Für den monatlichen KIDS-Treff suchen wir nach 
wie vor Ehrenamtliche. Wenn Sie selbst an dieser schönen 
Aufgabe Interesse oder Fragen dazu haben, melden Sie 
sich gerne bei mir. Gerne dürfen Sie es auch weitersagen 
und Werbung machen, sonst muss das Angebot womöglich 
wegfallen. 
   

 
 
 

https://www.main-tauber-kreis.de/Landratsamt/Service/Abfallwirtschaft/Schadstoffmobil
https://www.main-tauber-kreis.de/Landratsamt/Service/Abfallwirtschaft/Schadstoffmobil
mailto:info@ahorn.eu
mailto:renate.geiger@diakonie.ekiba.de
mailto:franziska.schindler@diakonie.ekiba.de
http://www.diakonie-tbb.de/
https://www.gemeindeahorn.de/leben-und-wohnen/gesundheit-und-soziales/familiennetzwerk+boxberg-ahorn
https://www.gemeindeahorn.de/leben-und-wohnen/gesundheit-und-soziales/familiennetzwerk+boxberg-ahorn
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VERANSTALTUNG 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NEUES AUS AHORN 
 

BEROLZHEIM 
 

 

Fasching Berlsche 
 

Für den diesjährigen Saalfasching im DGH benötigen wir 
für den Auf- sowie Abbau noch helfende Hände. 
 

Aufbau: Mittwoch, 04.02.2026 18:00 Uhr  
Abbau: Sonntag, 08.02.2026 15:00 Uhr 
 

Über tatkräftige Unterstützung  
freut sich das Orga-Team. 
   

 
 

Kappeobend im Rothausch Berlsche 
 

Das alte Jahr ist kaum vorbei,  

da wirds schön närrisch heieiei. 

Drum auf ins Rothausch, all ihr Jecken, 

ihr müsst euch jetzt nicht mehr verstecken. 

Am 14.02. um 19.59 Uhr öffnen wir die Pforten, 

für Kappenträger aller Sorten. 

Für wenig Geld gibts die Getränke, 

billiger wär nur verschenke. 
 

Wir freuen uns auf euch  

Rothausch Berlsche 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BUCH 
 

 

Voranzeige  
Theater des SV Buch/Brehmen  
 

Auch in diesem Jahr werden wir,  
die Theatergruppe des SV Buch/Brehmen,  
zur Höchstform auflaufen und Ihre/Eure  
Lachmuskeln strapazieren, wenn es heißt 
 

"Die Seniorenheimcops! 
Ein Lustspiel in 3 Akten von Beate Irmisch". 
 

Hierzu bereits heute die Termine der Aufführungen  
sowie der Kartenvorverkäufe: 
 

Aufführung im Rathaussaal in Buch: 
Freitag, 13.03.2026 um 19.00 Uhr  
Samstag, 14.03.2026 um 19.00 Uhr 
Sonntag, 15.03.2026 um 14.30 Uhr (Familienvorstellung) 
 

Aufführung im Bürgerhaus in Brehmen: 
Freitag, 20.03.2026 um 19.00 Uhr  
Samstag, 21.03.2026 um 19.00 Uhr 
Sonntag, 22.03.2026 um 14.30 Uhr (Familienvorstellung) 
 

Kartenvorverkauf  
Am 28.02.2026 von 10 - 11 Uhr im Rathaus in Buch 
Am 07.03.2026 von 10 - 11 Uhr im Rathaus in Brehmen 
 

Wir freuen uns auf Ihr/Euer Kommen! 
Die Theatergruppe des SV Buch/Brehmen 
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Bürgerkaffee Buch                      
 

Am Mittwoch, den 18.02.2026 um 15.00 Uhr laden wir 

wieder herzlich zum Bürgerkaffee im "Flori" ein. 
 

Willkommen sind alle, die einen gemütlichen Nachmittag 

mit leckerem Kuchen und netten Gesprächen verbringen 

möchten. 
   

 
 

EUBIGHEIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Generalprobe der Eubemer Boachscheißer 
 

Am Sonntag, 15.02.2026, findet ab 14.00 Uhr die General-

probe der Eubemer Boachscheißer für den Rosenmon-

tagsball in der Halle statt, zu der wir unsere Senioren wie-

der gerne willkommen heißen. 
 

Die Boachscheißer 
    

 

 
 

 
 

Boachscheisserle Helau! 
 

Liebe Kinder es ist wieder mal soweit, 

es ist Kinderfaschingszeit! 

Wir laden euch mit Familie u. Freunde ganz närrisch ein, 

beim Eubigheimer Kinderfasching am 17.02.2026 

unser Gast zu sein. 

Mit Kostüm und ganz viel Spaß, 

geben wir so richtig Gas. 

Der Umzug beginnt am Schloss  

um 12.49 Uhr ganz famos, 

denn jedes Kind bekommt dort ein Los! 

Weiter geht’s mit ganz viel Freude und Geschrei, 

in der Halle wartet schon die Narretei! 
 

Wir freuen uns auf Euch! 
Das KiFa- Orgateam 

Simone, Silvana, Jeanine, Sophia, Nora, Marie und Lionel 
   

 
 

 

Generalprobe Kinderfasching 
 

Liebe Akteure des Kinderfaschings, unsere Generalprobe 

findet am Samstag, 14.02.2026 statt.  

Wir beginnen um 10.00 Uhr. 
 

Viele Grüße das KiFa-Orgateam 
   

 
 

 

Streuobstinitiative Eubigheim e.V. 
 

Einladung zur Mitglieder- 

versammlung am: 

Mittwoch, den 04.03.2026  

um 19:00 Uhr im Dorftreff  
 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung 

2. Geschäftsbericht 2025 

3. Kassenbericht 2025 

4. Bericht der Kassenprüfer, Entlastung 

5. Ausblick 2026 

6. Wünsche, Verschiedenes 
 

Alle Mitglieder und Interessierte sind herzlich eingeladen. 
 

                                                            Die Vorstandschaft  
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SCHILLINGSTADT 
 

 

Seniorencafe  

am Donnerstag, den 05.02.2026 
 

Herzliche Einladung an alle, weiblich, männlich, alt oder 
jung, die einen unbeschwerten gemütlichen Nachmittag, 
 
 

mit Musik Spiel  
 
 

und netten Gesprächen verbringen möchten.  
 

Ab 14:00 Uhr erwarten wir euch  
mit Kaffee und „Kuchen“   
im evang. Gemeindehaus. 
 

 
 
Seniorencafe  

   

 

BEREITSCHAFTSDIENST 
 

Rettungsdienst  112 

Polizei: Notruf 

Polizeirevier Tauberbischofsheim 

110 

09341 810 

Allgemeinärztliche Bereitschaftspraxis 
Caritas-Krankenhaus, Uhlandstr. 7,  
97980 Bad Mergentheim 
Sa, So und Feiertage 9 - 19 Uhr 

116 117 

docdirekt.de — digitale Anlaufstelle der 116 117 

Unter www.docdirekt.de bekommen Patienten kostenlos u. 
digital eine medizinische Ersteinschätzung u. Handlungsemp-
fehlung. Wird eine Videosprechstunde empfohlen, kann direkt 
zu einer telemedizinischen Beratung vermittelt werden. 

Kinderärztliche Bereitschaftspraxis 
Caritas-Krankenhaus, Uhlandstr. 7,  
97980 Bad Mergentheim 
Sa, So und Feiertage 10 - 17 Uhr 

116 117 

Augenärztlicher Notfalldienst 116 117 

HNO-ärztlicher Notfalldienst 116 117 

Zahnärztlicher Notfalldienst  01801 116 116 

Giftnotruf 0761 19240 

Apotheken-Notdienst (www.aponet.de) 0800 0022833 

Sozialstation 07930 990099 

Hospizgruppe 
Die Hospizgruppe unterstützt u. begleitet 

Sterbende u. ihre Angehörigen 

06291 415116 

Netze BW Stromstörungen 
kostenlose Störungsnummer 
www.netze-bw.de/stoerungsmeldung 

0800 3629-477  

Kabel BW  (Unitymedia) 
www.unitymedia.de  

0711 54888150 

Telefonseelsorge, Arbeitskreis Leben 
Lichtblick - TAK (12 Cent pro Min.) 

0700 11224477 

Interventions- u. Beratungsstelle 
Frauen helfen Frauen 

0178-4663454 
Notfallhandynummer 

Bauhof  Notdienst am Wochenende 06296 / 9202-21 

 

KIRCHLICHE NACHRICHTEN 
 

KATHOLISCHE GOTTESDIENSTE 
 

Freitag, 06.02.2026 
17:30 Uhr Berolzheim: Ewige Anbetung 
18:30 Uhr Berolzheim: Hl. Messe 
18:30 Uhr Angeltürn: Hl. Messe fällt aus! 
19:30 Uhr Boxberg: Firmtreffen 

Samstag, 07.02.2026 
17:30 Uhr Boxberg: Beichtgelegenheit 
18:30 Uhr Kupprichhausen: Hl. Messe mit Kerzenweihe und 

Blasiussegen anschl. NightFire 
18:30 Uhr Schweigern: Hl. Messe 

Sonntag, 08.02.2026 
09:00 Uhr Windischb.: Hl. Messe mit Kerzenweihe u. Blasiussegen 
10:30 Uhr Boxberg: Hl. Messe mit Kerzenweihe u. Blasiussegen 
10:30 Uhr Eubigheim: Hl. Messe mit Kerzenweihe u. Blasiussegen 

Dienstag, 10.02.2026 
18:30 Uhr Lengenrieden: Hl. Messe 
18:30 Uhr Uiffingen: Hl. Messe 

Mittwoch, 11.02.2026 
15:00 Uhr Berolzheim: Rosenkranz 
17:30 Uhr Unterschüpf: Ewige Anbetung 
18:30 Uhr Unterschüpf: Hl. Messe 
17:30 Uhr Windischbuch: Ewige Anbetung 
18:30 Uhr Windischbuch: Hl. Messe 

Donnerstag, 12.02.2026 
15:30 Uhr Boxberg, Haus im Umpfertal: Hl. Messe 
17:30 Uhr Eubigheim: Ewige Anbetung 
18:30 Uhr Eubigheim: Hl. Messe 
 
 

Öffnungszeiten Pfarrbüro Boxberg  
 

Das Pfarramt Boxberg ist zu folgenden Zeiten geöffnet:  
Di u. Fr 10.00 Uhr – 12.00 Uhr 
Do 14.00 Uhr – 17.00 Uhr 
 

 

Beerdigungsbereitschaft 
Im seelsorgerlichen Notfall (z.B. im Sterbefall/Krankensalbung) errei-
chen Sie einen der Priester unter der Nummer 0175 – 7327560. 
 

Beichtangebote: 
Boxberg:   immer samstags 17.30 Uhr – 18.00 Uhr 
Berolzheim:  am 1. u. 3. Freitag im Monat 17.30 Uhr – 17.50 Uhr  
Eubigheim:  immer samstags vor der Vorabendmesse 
 

Regelmäßige Anbetungen: 
Boxberg: am 1. Freitag im Monat 19.30 Uhr 
 

Ministrantenstunde 
Herzliche Einladung zur Ministrantenstunde für alle Ministranten aus 
Eubigheim am Samstag, 07.02.2026 
Treffpunkt: in der Kirche um 13.00 Uhr 
 

NightFire mit Beichtgelegenheit 
Am Samstag, 07.02.2026 feiern wir in Kupprichhausen um 18.30 Uhr 
Hl. Messe, anschließend findet das NightFire mit Beichtgelegenheit 
statt. Herzliche Einladung.  
 

http://www.docdirekt.de/
http://www.unitymedia.de/
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EVANGELISCHE GOTTESDIENSTE 
 

BUCH 
 

Sonntag, 08.02.2026 
10.30 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst in Buch 
 

Ökumenische Bibelwoche Buch/Brehmen 
Wie in den letzten Jahren treffen wir uns in der Passionszeit konfes-
sionsverbindend zur Ökumenischen Bibelwoche. Dieses Jahr steht 
sie unter dem Motto "Vom Fürchten und Feiern": Wir lesen Texte aus 
dem Buch Ester. Während wir gerade fröhlich auf Fasching zugehen, 
entspricht dem christlichen Fasching mit seinem Verkleiden das jüdi-
sche Purimfest. Die Hintergründe dieses Festes werden im Ester-
buch erzählt. Wir treffen uns krankheitsbedingt leider nur an zwei 
Abenden: Am Dienstag, 17.03. u. am Mittwoch, 18.03.2026, jeweils 
um 19 Uhr, im Pfarrstüble Brehmen. Herzlichen Dank an die katholi-
schen Kollegen Pfr. Franz Lang und Pfr. i. R. Hansjörg Ghiraldin, die 
die Ökumenische Bibelwoche wieder möglich machen - und alleine 
stemmen! 
 

Weltgebetstag in Brehmen und Buch 
Heute schon wollen wir einladen zum Gottesdienst am Weltgebets-
tag: Am 06.03.2026 feiern wir um 18.30 Uhr einen Ökumenischen 
Gottesdienst in der Evangelischen Kirche in Brehmen. Ebenfalls um 
18.30 Uhr feiern wir in der Kirche in Buch: Freuen Sie sich auf einen 
abwechslungsreichen Gottesdienst, schöne Lieder mit Kirchenband 
und kulinarischen Häppchen im Anschluss! 
 

Trauerwandern - neue Termine 
Die Traueroase bietet wieder monatliche Trauerwege an: 22.02., 
13.45 Uhr, Ev. Gemeindehaus Merchingen (Zedernweg); 22.03., 
13.30 Uhr Marktplatz, Bahnhofstr. 2, Schweigern; 19.04., 13.30 Uhr 
am Frankendom, Wölchingen. Wer nicht gut zu Fuß ist, kann gerne 
nach der Wanderung zum gemeinsamen Austausch dazukommen. 
 

EUBIGHEIM UND HOHENSTADT 
 
 

Pfarrbüro Hirschlanden, Hohenstadt, Eubigheim: 
 

Mail:  hirschlanden@kbz.ekiba.de 
 

Das Pfarrbüro ist bis auf Weiteres wegen Renovierungsarbei-
ten nicht besetzt. 
 

➢ Bei Trauerfällen wenden Sie sich bitte an Pfr. Tecklenburg, 
Tel. 07930 – 368, 

➢ für alle anderen Angelegenheiten an Diakon Miceli,  
Tel. 06296 – 31 89 991 

 

 
Sonntag, 08.02.2026 
10.30 Uhr Gottesdienst in Hirschlanden (Pfr. Tecklenburg) 
 

Sonntag, 15.02.2026 
10.30 Uhr Gottesdienst in Eubigheim (Prädikant Hertner) 
Die Kollekte ist für die Diakonie Deutschland bestimmt. 
 

SCHILLINGSTADT 
 
Sonntag, 08.02.2026 
09.00 Uhr Gottesdienst in der evang. Kirche Windischbuch 
10.00 Uhr Kindergottesdienst im DGH Schwabhausen 
19.00 Uhr Taizé-Gottesdienst in der evang. Kirche Schillingstadt 
Mittwoch, 11.02.2026  
14.30 Uhr Bibelstunde im Rathaus in Schwabhausen 
15.45 Uhr KonfiZeit im Gemeindehaus in Boxberg 

 
 

Second Style – von Girls für Girls  
 

Dein Style. Dein Basar. 
Fashion, Snacks & Chillout-Vibes. 
 

Am 21.02.2026, von 14.00–17.00 Uhr, wird das Dorfgemeinschafts-
haus Schwabhausen (Im Grund 3) zum Treffpunkt für Teenies und 
junge Frauen. 
 

Second Style ist der Basar, den es viel zu selten gibt: 
Während es unzählige Baby-, Kinder- und Erwachsenenbasare gibt, 
fehlt oft ein Ort nur für Jugendliche und junge Erwachsene, an 
dem Mode nachhaltig weitergegeben werden kann. Genau das än-
dern wir. 
 

Du willst verkaufen? 
 

Du hast gut erhaltene Kleidung, Accessoires oder Schuhe, die du 
nicht mehr trägst? Dann gib ihnen ein zweites Leben! 
Du hast zwei Möglichkeiten: 
 

Deine Kleidung … abgeben wie beim klassischen Basar und wir 
kümmern uns um den Verkauf (15 % des Verkaufspreises gehen an 
die Kinder- und Jugendarbeit der evang. Kirche Schwabhausen) 
 

oder einen eigenen Verkaufstisch mieten (10 €) u. selbst verkaufen  
 

Was kann verkauft und somit auch entdeckt werden? 
 

Mode für Teenies & junge Erwachsene, Festtagsmode, Sportklei-
dung, Schuhe, Deko & Accessoires (Schmuck, Taschen, Gürtel, Son-
nenbrillen, Caps, Hüte, Schals) sowie Jugendbücher. 
 

Second Style ist mehr als ein Basar: 
 

Lieblingsstücke weitergeben, Neues entdecken, stöbern, anprobie-
ren, snacken und gemeinsam Zeit verbringen. 
Ein Ort zum Verweilen, Austauschen und Weitertragen. 
 

Und wer zwischen all den Lieblingsstücken eine Pause sucht, den 
erwarten frische Donuts, Waffeln sowie weitere süße und herzhafte 
Snacks auf die Hand und Getränke.  
 

Anmeldung u. weitere Infos unter Tel.: 0151 20108193, täglich ab 15 
Uhr oder unter Email: evangelischeKirchengemeindenSSW@gmx.de 
Second Style – nachhaltig, stylisch, gemeinsam.  
 

 
 

 

Ehrenamtliches Engagement ist das Fundament  

lebendiger Kirchengemeinden, getragen vom  

Glauben und dem Wunsch, Gemeinschaft zu stärken. 

 

Wer hat Lust, uns - den neuen Kirchengemeinderat  

aus Schillingstadt - bei der Vorbereitung  

und Begleitung der Gottesdienste als  

Kirchendiener*innen im Wechsel zu unterstützen? 

 

Bei Interesse meldet euch gerne bis zum 12.02.2026 

bei Sabine Scherer (Tel.: 8250 oder 0177 3460530 –  

auch per WhatsApp)  

   

 
 

 
 
 
 

 

mailto:hirschlanden@kbz.ekiba.de
mailto:evangelischeKirchengemeindenSSW@gmx.de
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FUNDSACHE 
 
 

In Eubigheim wurde an der Bushaltestelle ein Autoschlüs-
sel gefunden. Die Fundsache kann auf dem Rathaus in 
Eubigheim abgeholt werden. 
 

 

SONSTIGE INFORMATIONEN 
 

 

 

Praxis Alexandra Buwitt 
Fachärztin für Innere Medizin / Ravenstein-OW 
 

Die Praxis macht Ferien vom 16.02.2026 bis 20.02.2026. 
 

Vertretung nach tel. Voranmeldung, in dringenden Fällen: 
 

➢ Praxis Dr. Gabel, Eubigheim    06296 - 218 
➢ Hausarztpraxis Osterburken    06291 - 64240 
 

Der ärztliche Bereitschaftsdienst am Krankenhaus Mosbach: 
mittwochs ab 13:00 Uhr, abends ab 19:00 Uhr und 
am Wochenende:  116 117 
In akuten Notfällen rufen Sie bitte direkt den Notarzt:  Tel. 112 
   

 
 

Hausarztpraxis Wolfgang Hock 
Facharzt für Allgemeinmedizin, Sportmedizin 
Kurpfalzstraße 52, 97944 Boxberg, Tel. 07930/341 
 

Unsere Praxis ist von Montag, den 16.02.2026  
bis Freitag, den 20.02.2026 wegen Urlaub geschlossen. 
Ab Montag, den 23.02.2026 sind wir wieder wie gewohnt für Sie da.  
 

Vertretung übernehmen in dringenden Fällen: 
 

- Praxis Herr Spingler, Boxberg, Tel. 07930 / 2047 (kein Hausarzt-Vertrag), 
 

- Praxis Herr Gabel, Ahorn-Eubigheim Tel.: 06296 / 218 
 

- Praxis Dres. Rechtenwald/Hofmann, Boxberg-Schweigern,  
Tel.: 07930 / 92900 

 

Telefonische Anmeldung erforderlich. 
   

 
 

Musikverein Umpfertal Boxberg   
MB: Wir treffen uns am Freitag, 06.02.2026 um 18:00 Uhr im Proberaum. 
JK: Wir proben am Samstag, 07.02.2026 um 10:00 Uhr im Proberaum  
GBO: Gesamtprobe am Freitag, 06.02.2026 um 19:30 Uhr  
 

 
 

Halbjahreskonzert der Musikschule Bauland 
Das Halbjahreskonzert der Musikschule Bauland findet am Sonntag, den 
08.02.2026, um 17:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Zimmern statt! 
Die einzelnen Musikklassen werden sich mit kurzweiligen u. vielseitigen Bei-
trägen mit Werken der Solo- Kammermusik- u. Ensembleliteratur präsentie-
ren. Die Preisträger des diesjährigen Wettbewerbs „Jugend musiziert“ geben 
eine Kostprobe aus ihrem Wertungsprogramm. 
Alle Interessenten sind zum Konzert herzlich eingeladen! Der Eintritt ist frei. 
Der Förderverein der Musikschule Bauland e.V. bewirtet in der Pause. 
 

 
 

Faschenacht bei der SpVgg Sindolsheim 
Kinderfaschenacht am Freitag, 13.02.2026, in der Singelscher Mehrzweck-
halle. Los geht es mit dem Programm um 14.44 Uhr. Hallenöffnung ist um 
13.59 Uhr. Wir freuen uns auf viele kleine und große Besucher in fantasie-
vollen Kostümen. 
Weiter geht es am Samstag, 14.02.2026, unter dem Motto:  
„An Valentin die Liebe lacht, in Singelsche is' Faschenacht!“ 
Die Liebe lacht, die Stimmung kracht; auf geht es zur Singelscher Faschen-
acht. Los geht es um 19.31 Uhr, aufgemacht wird die Halle um 18.33 Uhr. 
Zur Musik der Bluenotes darf in den Programm-Pausen getanzt werden. 
 

 
 

Hähnchenwochenende beim SVG 
Der Sportverein Gerichtstetten bieten am Wochenende vom 13.03.-15.03. 
wieder lecker-würzige Hähnchen mit Brot oder Pommes an. Vorbestellungen 
werden gerne bei Heidi Fischer 06296/95003, Willi Heilig 06296/929524 oder 
zu den Öffnungszeiten des Hähnchenwochenendes direkt im Sportheim 
06296/1240 angenommen.  
 

 
 

Betreuungsverein der Lebenshilfe: 
Fortbildung: Rechtliche Betreuung bei Demenz 
Main-Tauber-Kreis. Sie bekommen einen Einblick in demenzielle Erkran-
kungen u. die Arten der Behandlung. Welche Herausforderungen ergeben 
sich daraus für den rechtlichen Betreuer? Welche Unterstützung gibt es? Und 
wo kann ich mich als Angehörige/Betreuer:in hinwenden? Die Veranstaltung 
richtet sich an ehrenamtliche rechtliche Betreuer, Bevollmächtigte u. Interes-
sierte. Referentin: Frau Dr. Angela Weiß, Leiterin einer Selbsthilfegruppe für 
Angehörige von Menschen mit Demenz, Alzheimer Gesellschaft Baden-
Württemberg e.V. 
Der Betreuungsverein der Lebenshilfe im Main-Tauber-Kreis e.V. lädt Sie 
herzlich ein zu diesem Vortrag am Mittwoch, 25.02.2026 von 17:00 bis 
19:00 Uhr im Treffpunkt „Mittendrin“ am Marktplatz, Hauptstr. 43A (Eingang 
Manggasse), Tauberbischofsheim. Die Teilnahme ist weiterhin kostenlos.  
Anmeldung bitte unter der Tel. Nr. 09341/1568.  
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. 
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Erleben Sie Belgien mit dem Volksbund 
5-tägige Erinnerungs- und Kulturreise  
vom 27.07. bis 31.07.2026 
 

Die Bezirksverbände Nordwürttemberg u. Südbaden/Südwürttemberg des 
Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. lädt herzlich zur Erinne-
rungs- u. Kulturreise „Belgien erleben, wo Traditionen u. Kultur wie Schoko-
lade verschmelzen“ ein. Die Reise verbindet eindrucksvolle Städte wie 
Brüssel, Antwerpen u. Gent mit Orten des Gedenkens, u. a. mit Besuchen 
der Kriegsgräberstätten in Lommel, Langemark u. Ypern (inkl. „Last Post“-
Zeremonie u. Besuch des „In Flanders Fields“-Museums).  
Reisepreis pro Person:  Doppelzimmer 659,- € 
 Einzelzimmer 799,- € 
Zustiegsmöglichkeiten: Friedrichshafen, Singen (Hohentwiel), Karlsruhe 
 und Stuttgart 
Leistungen:  
Im Reisepreis enthalten sind 4x Übernachtung mit Frühstück im 3*-B&B Ho-
tel in Mechelen, Stadtbesichtigungen in Brüssel, Antwerpen u. Gent, Eintritt 
im „In Flanders Fields“-Museum sowie die persönliche Betreuung durch das 
Volksbund-Team. Programmablauf ist vorläufig, Änderungen vorbehalten. 
Weitere Mahlzeiten sind nicht im Reisepreis enthalten. 
 

Verbindlicher Anmeldeschluss ist der 15.03.2026.  
Die Reise findet ab 65 Teilnehmenden statt.  
 

Weitere Zustiegsmöglichkeiten, Abfahrtszeiten u. sons-
tige Informationen erhalten Sie beim Volksbund bei 
Herrn Gordon Hügel unter Tel. 07531 9052-15 oder 
0172 7944944, per E-Mail an gordon.huegel@volks-
bund.de, über die Reisebroschüre (s. QR-Code) oder 
online unter https://www.volksbund.de/reisen. 
   

 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten u. Gartenbau 
Krebsvorsorge rettet Leben - Weltweit sterben laut Weltgesundheits-
organisation jedes Jahr zirka zehn Millionen Menschen an einer Krebser-
krankung, in Deutschland sind es etwa 230.000 Menschen.  
Anlässlich des Weltkrebstages am 04.02.2026 weist die Sozialversicherung für 
Landwirtschaft, Forsten u. Gartenbau (SVLFG) darauf hin, wie wichtig es daher 
ist, die Krebsvorsorgeuntersuchungen regelmäßig wahrzunehmen. Früh er-
kannt sind vor allem Brust-, Darm-, Haut- u. Gebärmutterhalskrebs sowie ver-
schiedene Formen des Prostatakrebses gut heilbar. Diese Vorsorgeuntersu-
chungen werden von der SVLFG als Landwirtschaftliche Krankenkasse (LKK) 
für Versicherte vollständig bezahlt: 
• Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs für Frauen ab dem Alter von 20 

Jahren 
• Früherkennung von Brustkrebs für Frauen ab 30 Jahren 
• Hautkrebs-Screening für Frauen u. Männer ab 35 Jahren (vor 35 erstattet die 

LKK im Einzelfall die Kosten einer Untersuchung zu 80 Prozent, jedoch nicht 
mehr als 20 Euro innerhalb von zwei Kalenderjahren) 

• Früherkennung von Prostatakrebs für Männer ab 45 Jahren 
• Mammographie-Screening zur Früherkennung von Brustkrebs für Frauen 

zwischen 50 u. 75 Jahren 
• Darmspiegelung zur Früherkennung von Darmkrebs für Frauen u. Männer 

ab 50 Jahren (zwei Darmspiegelungen im Abstand von zehn Jahren) 
• Alternativ zur Darmspiegelung: Immunologischer Test auf occultes Blut im 

Stuhl für Frauen u. Männer ab 50 Jahren (alle zwei Jahre solange keine 
Darmspiegelung in Anspruch genommen wurde) 

Weitere Informationen zu allen Vorsorgeuntersuchungen u. ihren Intervallen 
stehen auf der Internetseite www.svlfg.de/vorsorge. 
Für Menschen, die an Brustkrebs leiden, bietet die LKK ein Disease-Manage-
ment-Programm. Informationen hierzu finden sich unter www.svlfg.de/dmp-bei-
chronischen-erkrankungen. 
Bonusprogramm als Anreiz: Neben der regelmäßigen Krebsvorsorge sind 
eine gesunde Ernährung, Nikotinverzicht u. regelmäßige Bewegung wichtig so-
wie wenig Alkohol zu konsumieren. Ein gesunder Lebensstil kann Krebs vor-
beugen u. jeder kann eine Menge dafür tun. Dazu bieten zwei Bonuspro-
gramme der LKK einen Anreiz: Für gesundheitsbewusstes Verhalten bekom-
men jene eine Geldprämie, die regelmäßig Leistungen zur Primärprävention 
(qualitätsgesicherte Präventionskurse) in Anspruch nehmen. Bei der Bonifizie-
rung von Einzelmaßnahmen wird eine Geldprämie gewährt, wenn Gesund-
heitsuntersuchungen, Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten, 
Schutzimpfungen sowie Kinderuntersuchungen in Anspruch genommen wer-
den. Informationen hierzu liefert die Internetseite www.svlfg.de/bonus-gesund-
heitsbewusst-lkk. 

mailto:gordon.huegel@volksbund.de
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http://www.svlfg.de/vorsorge
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Kulturvielfalt im Bürgerhaus Brehmen  
Aktion Kunst u. Kultur präsentiert Jahresprogramm 2026 
 

Mit einem abwechslungsreichen u. stimmungsvollen Programm startet der Ver-
ein Aktion Kunst u. Kultur im Bürgerhaus Brehmen e.V. in das Kulturjahr 
2026. Musik, Kabarett u. besondere Live-Erlebnisse prägen das neue Jahres-
programm, das erneut zeigt, wie lebendig die Kulturszene in Brehmen ist. Drei 
Veranstaltungen stehen bereits fest u. versprechen besondere Abende im Bür-
gerhaus. 
 

Irish Folkabend mit Black Velvet – 28.03.2026 
Den Auftakt macht am Samstag, 28.03.2026, die Folkband Black Velvet, die 
das Publikum mitnimmt auf eine musikalische Reise nach Irland. Mit Fiddle, 
Bodhrán, Gitarre u. Tin Whistle bringen die Musiker die Klangfarben der grünen 
Insel nach Brehmen. Schwungvolle Tunes, gefühlvolle Balladen u. kleine Ge-
schichten aus der irischen Musiktradition sorgen für einen atmosphärischen 
Abend. Beginn: 20 Uhr, Einlass: ab 19 Uhr Eintritt: 15 € im Vorverkauf, 17 € 
an der Abendkasse 
 

John Beton & the Five Holeblocks – Impro-Kabarett u. A-capella –  
16.05.2026 
Weiter geht es am Samstag, 16.05.2026, mit einem außergewöhnlichen Mix 
aus A-capella-Gesang u. Impro-Kabarett. John Beton & the Five Holeblocks 
verwandeln das Bürgerhaus in eine Bühne voller Spontaneität u. musikalischer 
Überraschungen. Aus Publikumsvorschlägen entstehen spontane Songs u. 
kleine Szenen – ein Abend, der nur einmal in dieser Form existiert. Beginn: 20 
Uhr, Einlass: ab 19 Uhr Eintritt: 20 € im Vorverkauf, 22 € an der Abendkasse 
 

Christoph Maul – „Live & Ungeprobt“ – 26.09.2026 
Ein weiterer Höhepunkt folgt am Samstag, 26.09.2026, wenn der Kabarettist 
Christoph Maul mit seinem neuen Programm „Live & Ungeprobt“ im Bürger-
haus gastiert. Maul, bekannt aus der BR-Sendung „Fastnacht in Franken“, 
nimmt sein Publikum mit in die humorvolle Welt des Alltags – spontan, pointiert 
u. immer nah am echten Leben. Jeder Abend ist anders, denn Maul reagiert 
auf Publikum, Region u. aktuelle Ereignisse. Ein Programm, das lebt u. über-
rascht. Beginn: 20 Uhr, Einlass: ab 19 Uhr Eintritt: 20 € im Vorverkauf, 22 € 
an der Abendkasse 
 

Vorverkauf: Tel.: 09340 / 1346, Tel.: 09340 / 1298, Tel.: 06283 / 303100 
 

 

Unterstützung für einkommensschwache Haushalte beim Einspa-
ren von Energiekosten : Das Ministerium für Umwelt, Klima u. Energie-
wirtschaft Baden-Württemberg verlängert seine Unterstützung für das Pro-
jekt „Energieberatung für einkommensschwache Haushalte“ der Verbrau-
cherzentrale Baden-Württemberg e.V.   
Einsparpotenziale aufzeigen: Besonders für einkommensschwache Haushalte 
sind die hohen Energiekosten während der Heizperiode eine große Herausforde-
rung. Neben den Energiepreisen spielt auch die Energieeffizienz, also die effizi-
ente u. sparsame Verwendung von Energie, eine wichtige Rolle bei der Höhe der 
Abrechnungen. Oft gibt es viele ungenutzte u. einfach umsetzbare Möglichkeiten, 
um im Haushalt Energie einzusparen. Im Beratungsangebot der Verbraucher-
zentrale Baden-Württemberg e.V. werden diese Effizienzpotenziale aufgezeigt. 
„Das Ziel ist die Unterstützung beim Einsparen von Energie u. somit Energiekos-
ten. Das bringt einkommensschwachen Haushalten eine spürbare finanzielle Ent-
lastung u. ermöglicht ihnen, einen Beitrag zur Energiewende u. zum Klimaschutz 
zu leisten“, erläutert Energieministerin Thekla Walker.   
Zielgruppengerechte Ansprache: Bei diesem Angebot ist insbesondere die 
zielgruppengerechte Ansprache der Betroffenen wichtig. Denn neben finanziellen 
Problemen sind häufig auch Sprachbarrieren ein Hindernis. „Um die Menschen 
wirklich zu erreichen, setzen wir daher gezielt auf mehrsprachige Informations-
maßnahmen u. richten unser Angebot bewusst auf die komplexen Lebenslagen 
u. kulturellen Hintergründe der Menschen aus“, sagt Cornelia Tausch, Vorständin 
der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V.  
Bereits 2.200 Haushalte erreicht: Die im Rahmen des Projekts angebotenen 
Webinare u. Informationsbroschüren werden in unterschiedlichen Sprachen zur 
Verfügung gestellt. Kernelement des Angebots sind darüber hinaus aufsuchende 
Beratungen vor Ort, etwa durch Informationsstände bei Stadtteilfesten. Seit Be-
ginn des Projekts im Jahr 2022 wurden so bereits 2.200 Haushalte erreicht u. 100 
Veranstaltungen durchgeführt. Neben der Beratung betroffener Haushalte ist 
auch die Vernetzung u. Kooperation aller relevanten Akteurinnen u. Akteure, von 
Beratungsstellen bis hin zu Sozialämtern, Teil des Projekts. „Runde Tische“ in 
den Stadt- u. Landkreisen ermöglichen es, gemeinsam erfolgversprechende Be-
ratungs- u. Präventionsstrategien zu entwickeln.    
https://www.verbraucherzentrale-bawue.de/energie/energieberatung-fuer-ein-
kommensschwache-haushalte-74779     
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der Landeswahlordnung (LWO)  
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